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Erklärung 
Der Zuordnungsbogen „Radon“ entspricht einem Lieferschein und dient gleichzeitig zur Erfas-
sung der Nutzungszeiten der Exposimeter, die für die Berechnung benötigt werden.  
Der Zuordnungsbogen ist von Ihnen auszufüllen und zusammen mit den Radonboxen bzw. 
Exposimetern an die Messstelle zurückzuschicken. 
In dem gezeigten Beispiel sind zur Erläuterung rote Zahlen von 1 bis 6 eingetragen und in der 
Tabelle darunter erläutert, was diese bedeuten und was Sie tun müssen. 
 

 
 
Zahl Bedeutung 

1 Der dort genannte Referenzort ist ein Beispiel und könnte auch eine Person sein.  
Wenn dort nichts steht, bedeutet es, Sie haben Exposimeter ohne Zuordnung erhalten.  Sie 
müssen dort die Person bzw. den Referenzort eintragen. 

2 Dort steht die Nummer des Exposimeters. 
Zusätzliche Exposimeter (mit einem weißen R gekennzeichnet) werden auf der Liste nicht aufge-
führt. 

3 Der Zuordnungsbogen muss zusammen mit den Boxen / Exposimetern an die Messstelle zurück-
geschickt werden. 
Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass die Angaben vollständig und richtig sind.  

4 Die tatsächliche Nutzungszeit des Exposimeters muss von Ihnen dort eingetragen werden. Die 
Nutzungszeiten ergeben sich aus dem Erfassungsbogen. Der Erfassungsbogen verbleibt bei 
Ihnen. 

5 Dort können Sie zusätzliche Bemerkungen eintragen (z.B. Exposimeter verloren, Box verloren, 
nicht benutzt o. ä.) 

6 Die von Ihnen angegebene für Sie zuständige Aufsichtsbehörde. Der Aufsichtsbehörde werden die 
Ergebnisse der Überwachung in Kopie mitgeteilt. 

7 Vorgesehener Nutzungszeitraum 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich, oder besuchen Sie unsere Homepage www.LPS-
Berlin.de. 
 
gez. Dr. J. Engelhardt 
     Messstellenleiter                Ausgabe Juni 2019 
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